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Plattform

Asylgesetzrevision aufAbwegen

Ein Asylgesetz, das seinen
Namen nicht mehr verdient
Die drohende Verschärfung

des Asylrechts hätte
für Betroffene gravierende
Folgen. Die Missbrauchsbekämpfung

würde

künftig über den Schutz

vor Verfolgung gestellt.
Das Asylgesetz könnte
seinen eigentlichen Zweck
nicht mehr erfüllen. Im
Herbst entscheidet der
Nationalrat.

Seit 15 Jahren sind nie mehr so
wenige Asylsuchende in die
Schweiz gekommen wie in diesem
Jahr. Im ersten Halbjahr wurden
44 Prozent weniger Gesuche
gestellt als in der Vorjahresperiode.
Heute sind mehr als 60 Prozent
aller Personen des Asylbereichs der
Schweiz als Flüchtlinge
anerkannt oder leben hier als vorläufig

Aufgenommene. Trotz der
relativ entspannten Situation sorgt
der Asylbereich für Schlagzeilen.
Internationale Instanzen zeigen
sich besorgt über die Massnahmen,

die im Eilverfahren eingeführt

werden. Diese könnten
Signalwirkung weit über den Asylbereich

und die Landesgrenzen hinaus

haben. Die Menschenrechtspolitik

der Schweiz steht auf dem
Prüfstand.

Massive Kritik an neuer Politik
Seit dem 1. April 2004 werden

Personen mit definitivem
Nichteintretensentscheid als illegal
anwesende ausländische Personen
betrachtet und von der Sozialhilfe
ausgeschlossen. Geraten sie in
eine Notlage, können sie im
Aufenthaltskanton gestützt auf die
Verfassung Nothilfe beantragen.
Das Bundesgericht hat festgestellt,
dass dieses Recht als Ausdruck der
Menschenwürde auch Personen
zusteht, die sich nicht kooperativ
verhalten. Trotzdem gibt es weiterhin

Kantone, die Nothilfeersu-
chende abwimmeln. Um die
Auswirkungen des Paradigmenwechsels

zu beobachten und allfällige
Fehler zu korrigieren, hat der
Bund für die Dauer von drei Jahren

ein Monitoring-System
eingerichtet. Kantone, Städte, Kirchen
und Hilfswerke kritisieren die
negativen Folgen der neuen Politik.
Den Kantonen entstehen neue
Kosten, die Situation der Betroffenen

ist oft ausweglos. Wohin
Betroffene letztlich ausweichen,
bleibt im Dunkeln.

Menschenrechtskommissar ist
besorgt
Trotzdem soll der Sozialhilfestopp

auf alle abgewiesenen
Asylsuchenden ausgedehnt werden. Dies
lässt sich nicht mehr mit Miss-

brauchsbekämpfung rechtfertigen.
Vom Sozialhilfestopp wären zum
Beispiel auch Bürgerkriegsflüchtlinge

betroffen, die nach jahrelangem

Aufenthalt die Schweiz verlassen

müssen, wenn sich die Situation
in ihrem Heimatland verbessert.
Ausnahmen für unbegleitete
Minderjährige, Familien mit ldeinen
Kindern, Kranke oder ältere
Menschen sind nicht vorgesehen. Gerade

für diese Personengruppen wirkt
sich der Sozialhilfestopp besonders
einschneidend aus. Das Bundesamt
für Justiz hat festgestellt, dass

für Minderjährige die Garantien
der Kinderrechtskonvention besondere

Rücksichtnahme verlangen.
Der Menschenrechtskommissar
des Europarates zeigte sich besorgt
über mögliche Verletzungen der

Europäischen Menschenrechtskonvention.

Doch bisher verhallten
diese Warnungen ungehört.

Notlagen als Mittel zum Zweck
Rückwirkend sollen bereits unter

dem alten Gesetz abgelehnte
Asylsuchende ausgeschlossen werden, die
unter Umständen bereits seit
mehreren Jahren in der Schweiz leben.
Nach den neusten Vorschlägen soll
die Notlage selbst dann bestehen

bleiben, wenn das Asylverfahren
zum Beispiel wegen einer Veränderung

der Situation im Heimatland
wieder aufgenommen wird und die
Betroffenen legal den Abschluss des

Verfahrens in der Schweiz abwarten
dürfen.

Die ursprünglich für den Ausnahmefall

konzipierte Hilfe in Notlagen
wird damit immer mehr zu einer
markant reduzierten Sozialhilfe für
bestimmte Kategorien von
Menschen umfunktioniert. Notlagen
werden gezielt herbeigeführt und
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zur Verhaltenssteuerung eingesetzt.
Ein Präzedenzfall für den ganzen
Sozialhilfebereich.

Härtefälle -
eine kantonale Lotterie
Wer sich nach längerem Aufenthalt

überdurchschnittlich gut integriert

hat, soll ausnahmsweise als

Härtefall hier bleiben können. Dieser

Grundsatz findet sich im Ausländer-

und Asylbereich gleichermas-

sen. Die Praxis der Kantone zeigte

für den Asylbereich riesige
Unterschiede. Mit der letzten Asylgesetzrevision

wurde deshalb der Härtefall
als Grund für eine vorläufige
Aufnahme konzipiert. Kriterien und

Verfahren sind im Asylgesetz geregelt,

Härtefälle werden von Amtes

wegen aufnationaler Ebene geprüft,

wenn ein Asylverfahren seit mindestens

vier Jahren hängig ist. Die

Kantone erhalten Gelegenheit, die

Wegweisung oder die Aufnahme zu

beantragen. Damit sollte eine

rechtsgleiche, transparente Praxis

sichergestellt werden, die auch die Interessen

der Kantone berücksichtigt. Dieser

Fortschritt soll nun wieder

rückgängig gemacht werden. Künftig
würden wieder die Kantone

entscheiden, ob sie Härtefälle prüfen
wollen. Mit der Kantonszuteilung

würde faktisch gleichzeitig darüber

entschieden, ob die erfolgreiche

Integration einmal eine Rolle spielt

oder nicht.

Widersprüchliche Politik
Als einzige Verbesserung der

laufenden Revision will der Bundesrat

mit der humanitären Aufnahme

Bürgerkriegsflüchtlingen und wei¬

teren Schutzbedürftigen zu einer

angemessenen Rechtsstellung
verhelfen. Der Begriff «humanitär» soll

zum Ausdruck bringen, dass die
Betroffenen aus guten Gründen in der
Schweiz bleiben dürfen, auch wenn
sie kein Asyl erhalten können. Zah-

lenmässig ist diese Schutzform viel
bedeutsamer als die Asylgewährung.

Im letzten Jahr führte knapp
jeder vierte Entscheid zur vorläufigen

Aufnahme. Die EU verlangt eine

weitgehende Gleichstellung solcher

Schutzbedürftiger mit anerkannten
Flüchtlingen. Doch in der Zwischenzeit

sind diese Verbesserungen in
der Schweiz gefährdet. Aus der
«humanitären» soll wieder die vorläufige

Aufnahme werden. Biirger-
kriegsflüchtlinge sollen frühestens
drei Jahre nach der Aufnahme eine

Möglichkeit des Familiennachzugs
erhalten - eine harte und
widersprüchliche Politik.

Ohne Papiere kein Asyl?
Wer seinen Heimatstaat legal mit

eigenen Reisepapieren verlässt, gilt
in der Regel nicht als verfolgt. Künftig

soll das Gesetz aber die Vermutung

enthalten, dass nicht Flüchtling

ist, wer nicht innerhalb von 48
Stunden nach der Gesuchstellung
Reisepass oder Identitätskarte
vorlegt. Es sei denn, die Betroffenen
können glaubhaft erklären, warum
diese Papiere fehlen. Die neue
Formulierung verletzt die
Flüchtlingskonvention. Verfolgte könnten in
der Schweiz kein Asyl mehr erhalten,

wenn sie zum Beispiel ihre Identität

nur mit einem Führerausweis
belegen und ihre Fluchterlebnisse
erst im Beschwerdeverfahren bewei-

SCHWEIZERISCHE FLUCHTLINGSHILFE

ije Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) ist der Dachverband der anerkannten

:hweizerischen Hilfswerke CARITAS, HEKS (Hilfswerke der evangelischen Kir-

hen der Schweiz), SRK (Schweizerisches Rotes Kreuz), SAH (Schweizerisches Ar-

eiterhilfswerk) und VSJF (Verband schweizerischer jüdischer Fürsorgen) im

sylbereich. Seit 1936 setzt sich die SFH für eine humanitäre Asylpolitik und eine

jr Flüchtlinge offene Gesellschaft ein.

lie ZeSo bietet wechselnden Partnerorganisationen eine Plattform an: zwei Sei-

?n für ein Thema ihrer Wahl. Diesmal der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.

sen können. Niemand wird bestreiten,

dass die Wegweisung von
abgewiesenen Asylsuchenden durch das

Fehlen von Identitätspapieren verzögert

wird. Doch am Völlzugsproblem
ändert sich nichts, wenn künftig ein
Nichteintretensentscheid statt eines

negativen Entscheides gefällt wird.

«Mit Verwunderung verfolgt Europa
die Schweizer Asylpolitik.»

Für möglicherweise Verfolgte hat
die Verschärfung aber fatale Folgen.
Sie müssen fürchten, zu Unrecht
von der Asylgewährung ausgeschlossen

zu werden. Damit würde Miss-

brauchsbekämpfung künftig über
den Schutz vor Verfolgung gestellt.
Das Asylgesetz könnte seinen eigentlichen

Zweck, nämlich Verfolgte zu
schützen, nicht mehr erfüllen.

Humanitäre Werte auf dem
Prüfstand
Auf der langen Liste der weiteren

Verschärfungen stehen auch Beugehaft,

Durchsuchung von
Asylsuchenden in Privatwohnungen
ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl

oder die Weitergabe von
Personendaten an die Heimatstaaten
vor Abschluss des Asylverfahrens.
Die Massnahmen treffen die
Menschenrechte und die Menschenwürde

von Asylsuchenden und
Flüchtlingen empfindlich. Mit Sorge
hat der Menschenrechtskommissar
des Europarates diese Entwicklung
analysiert. Was im Asylbereich
erfolgreich eingeführt wird, kann bald
in anderen gesellschaftlichen Bereichen

Schule machen. Die Nothilfe-
Unterkunft auf dem Jaunpass hat
Medien aus Deutschland, Schweden
und Grossbritannien auf den Plan

gerufen. Mit Verwunderung verfolgt
Europa die Schweizer Asylpolitik.
Wenn die Schweiz mit ihrer
humanitären Tradition zu derart drastischen

Methoden greift, setzt sie

neue Standards auch für andere
Staaten. Die Menschenrechtspolitik
der Schweiz und ihr Ansehen als
Hüterin humanitärer Werte stehen auf
dem Prüfstand. In der Herbstsession
stellt der Nationalrat die Weichen.

Jürg Schertenleib
Leiter Rechts dienst der SFH

3/2005 ZeSo 31


	Ein Asylgesetz, das seinen Namen nicht mehr verdient

